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Änderungsantrag zu VR-03

Von Zeile 190 bis 196:
auch, dass wir die Europäischen Gesetze in diesem Bereich effektiver machen, statt sie auf Druck des
Weißen Hauses oder als Zugeständnis an Deregulierung nach dem Motto "anything goes" schwächen
oder gar abschaffen. DSA, DMA, das KI-Gesetz und Datengesetz müssen effektiv umgesetzt werden, die
Behörden und Agenturen, müssen deren Umsetzung gegenüber Unternehmen betreuen und erklären.
Demokratie bedeutet im 21. Jahrhundert Innovation mit Steuerung, kein Fliegen auf Sicht.als Spielball
geopolitischer Interessen des Weißen Hauses oder als Zugeständnis an undifferenzierte
Deregulierungswünsche nach dem Motto "anything goes" zu schwächen oder gar abzuschaffen. Der
Digitale Gesetzesrahmen der EU muss konsequent, schlank und mit klar verständlichen, möglichst
zentralen Strukturen umgesetzt werden. Nationale Behörden sollten nur zuständig sein, wenn
Doppelstrukturen abgebaut und wo nicht vermeidbar, klar koordiniert werden.
So bieten wir einen klaren Rechtsrahmen, der Menschenrechte im Digitalen Raume garantiert, aber
auch Investitionssicherheit und Freiräume für Innovation bietet.

Begründung

Hier wird der Blick geschärft auf die großen Linien: Eine souveräne Digitalpolitik darf sich nicht von
geopolitischen Interessen treiben lassen, sondern braucht klare europäische Spielregeln. Die Änderung
macht das deutlich und verbindet Rechtssicherheit mit Innovationsfreiraum. Das Ergebnis: ein starker,
verlässlicher Rahmen, der Europa handlungsfähig macht – und Menschenrechte und Innovation
gleichermaßen schützt.

weitere Antragsteller*innen
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